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Gigabit-Benefits für Unternehmen 
Ergebnisse der micus-Studie vom Januar 2018 

06.03.2018 

Hohe Internetgeschwindigkeiten sind auf Grundlage 

der Unternehmensbefragung u. a. assoziiert mit 
 

• zunehmender Konkurrenzfähigkeit, 

 

• gesteigerter Innovationsfähigkeit (F&E, Patente, 

Zusammenarbeit mit Universitäten) 

 

• einem Rückgang der Geschäftsreisen, 

 

• einem Bedeutungsverlust räumlicher Nähe zum 

Arbeitsmarkt, 

 

• geringere Abhängigkeit von der Verkehrsinfrastruktur, 

 

• der Möglichkeit von Home-Office 

MICUS Strategieberatung GmbH; Lizenz: CC-BY-SA 3.0 DE 
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Eckdaten des Förderprogrammes 

16.02.2018 

Zuwendungszweck Schaffung eines individuellen Glasfaseranschlusses 

Zuwendungsempfänger  Unternehmen & Träger kultureller sowie gemeinnützi-
ger Einrichtungen im Saarland (Verbund möglich) 

Zuwendungsvoraussetzungen • mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen 
• Gebäude wird bereits als Betriebsstätte genutzt 
• Tiefbauarbeiten erforderlich 
• bislang kein Glasfaseranschluss am Gebäude 

Zuwendungsfähige Kosten Zuwendungsfähig sind die Tiefbaukosten inkl. 
passiver Infrastruktur 

Fördersatz 25% der zuwendungsfähigen Ausgaben (=Tiefbau) 

Bagatell- / Höchstgrenze 2.500,- / 25.000,- € 
sowie max. 25,- € Förderung je Meter Tiefbau 

Beihilferechtliche Grundlage Für Unternehmen stellt die Förderung eine De-
Minimis-Beihilfe dar. 

Budget 1.000.000,- € 

Laufzeit 21.09.2017 – 31.12.2018 
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Förderaufrufe 

16.02.2018 

Regelungsgehalt Regelung im 2. Aufruf 

1. Antragsfrist 13. April 2018 

2. Fertigstellungsfristen Im Rahmen dieses Aufrufes erfolgt eine Förderung 
ausschließlich für Maßnahmen, die bis zum 31.05.2019 
abgeschlossen sind.  

3. Wertungskriterien • Länge der Tiefbaustrecke: 
(Höchstpunktzahl 15 Punkte; 
P=Länge/100) 
 

• Größe des Verbunds (Anzahl zusammengeschlossener 
Unternehmen/Einrichtungen) 
(Höchstpunktzahl 5 Punkte) 

 

4. Budget 250.000,- € zzgl. Restmittel aus vergangenen Aufrufen 

5. Formvorgaben siehe  gigabitpraemie.saarland.de 

Hinweis: Mehrere aufeinander folgende Aufrufe sind geplant. 

 

 Länge der Tiefbaustrecke in Metern Punkte 

                 50   0,5 

100 1 

200 2 

… … 

1400 14 

                           >1500 15  

 Anzahl Unternehmen / Einrichtungen Punkte 

kein Verbundvorhaben 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

ab 6 5 

http://gigabitpraemie.saarland.de/
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Checkliste für Gigabitprämien-Interessenten* 
Alle Kriterien müssen zur Beantragung erfüllt sein 

 Wir sind ein Unternehmen oder Träger 

einer kulturellen/gemeinnützigen 

Einrichtung. 

 

 Unsere Betriebsstätte verfügt noch nicht 

über einen Glasfaseranschluss. 

 

 Es ist bislang kein Glasfaseranschluss 

beauftragt worden. 

 

 Die Betriebsstätte wird bereits zum 

Zeitpunkt des Antrages bewirtschaftet. 

 

 Die Betriebsstätte befindet sich im 

Saarland. 

 

 Unser De-Minimis-Budget ist derzeit 

nicht ausgeschöpft. 

16.02.2018 

 Wir planen die Betriebsstätte durch ein TK-

Unternehmen mit Glasfaser anbinden zu 

lassen. 

 

 Hierzu werden Tiefbauarbeiten über eine 

Strecke von mindestens 100 Metern 

erforderlich sein. 

 

 Das TK-Unternehmen verlangt eine 

einmalige Kostenbeteiligung für die 

Tiefbauarbeiten (min. 10.000 Euro). 

 

 Der Anschluss wird für betriebliche 

Zwecke benötigt. 

 

 Die Nutzung des Anschlusses nach Bau ist 

beabsichtigt. 

*Indikative Checkliste ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gilt die Förderrichtlinie. 
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Ablauf 

Überblickartig stellt sich das Förderverfahren wie folgt dar: 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

1.
Antrags-

vorbereitung

2. 
Antragsstellung

3. 
Antragsprüfung 
Projektauswahl

4.
Bewilligung

5. Durchführung 
der Maßnahme

6. Mittelabruf 
und Verwen-

dungsnachweis

7. 
Abschließende 

Prüfung

8.
Auszahlung

Hinweise: 

• Maßnahmen müssen zwar vor der Beantragung vorbereitet werden, dürfen aber nicht 

bereits begonnen werden. 

• Die Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme. 
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Vorbereitung des Antrages 

Bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen die wichtigsten Eckpunkte der geplanten 

Maßnahme feststehen. Insbesondere müssen vorliegen: 

 

• eine möglich genaue Schätzung der zuwendungsfähigen Kosten für den Tiefbau  

 

• eine  Planung der Glasfasertrassenverläufe inklusive deren Längen 

 

• ein Zeitrahmen für die Durchführung der Anschlussarbeiten 

 

• Angebote von mindestens drei Telekommunikationsunternehmen 

 

• eine Begründung, falls nicht das Angebot mit dem niedrigsten Kosten gewählt wird 

 

• für Unternehmen die De-Minimis-Erklärung  

 

Details und Unterlagen : 

 

  gigabitpraemie.saarland.de 
 

16.02.2018 

Verbund 

prüfen ! 

http://gigabitpraemie.saarland.de/
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Vorbereitung des Antrages 
Einholung der drei Vergleichsangebote 

• Viele der für den Antrag benötigten Angaben ergeben sich aus den Vergleichsangeboten 

Zuwendungsfähige Kosten – Trassenführung und -länge – Umsetzungszeitraum 

 

• Dem Antrag wird das wirtschaftlichste der drei Vergleichsangebote zugrunde gelegt 

Entspricht das wirtschaftlichste Angebot aus Sicht des Unternehmens nicht dem Angebot 

mit den niedrigsten zuwendungsfähigen Kosten, ist die Wirtschaftlichkeit zu begründen. 

 

• Einige Unternehmen stellen für Angebote auf Grundlage der Gigabitprämie zur 

beschleunigten Abwicklung spezialisierte Ansprechpartner zur Verfügung 

Eine Liste dieser Unternehmen* und der jeweiligen Ansprechpartner ist online auf 

www.gigabitpraemie.saarland.de verfügbar.  

 

• Die Angebotslegung durch ein TK-Unternehmen erfordert aufgrund der mit einem 

individuellen Anschluss verbundenen Planungsaufwände in der Regel mehrere Wochen 

 

• Lehnt ein angefragtes Unternehmen eine Angebotslegung schriftlich ab, wird dies wie ein 

(unwirtschaftliches) Vergleichsangebot gewertet. 

16.02.2018 

* Die Liste bildet den Markt nicht vollständig ab. Aufgeführt sind diejenigen Unternehmen, die der Zuwendungsbehörde 

entsprechende Ansprechpartner benannt haben. Die Aufnahme weiterer Unternehmen ist auf Antrag jederzeit möglich. 
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Weiterführende Informationen 

16.02.2018 

www.gigabitpraemie.saarland.de 

http://www.gigabitpraemie.saarland.de/
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Vielen Dank! 

06.03.2018 

 

 

( Förderhotline 0681 501 1270 
 

 gigabitpraemie.saarland.de 
 

 

 

Jochen Krämer 

j.kraemer@staatskanzlei.saarland.de 

Tel. 0681 501 3375 

 

Staatskanzlei des Saarlandes 

Referat WT/3  

Am Ludwigsplatz 14 

66117 Saarbrücken 

Foto: Staatskanzlei des Saarlandes 

http://gigabitpraemie.saarland.de/

